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Artikel!
Oeffentliches Nachrichtenwesen

. 1. Bis auf weitere Anordnung der Militärregierung
wird jeder Fernsprech-, Fernschreib»,Telegrafen, und Funk-
dienst im Inlands-, Auslands- und Durchgangsverkehr
ferner jeder Postdienst im Inlands-, Ausjands- und Durch¬
gangsverkehr vorübergehend eingestellt. Draht und draht-
lose Rundfunksendungen werden hiervon ausgenommen
und unterliegen besonderen Bestimmungen.

2. Alle Gegenstände, die durch die Post im Inlands-,
Auslands, oder Durchgangsverkehr befördert werden, sind
von den Postbehörden anzuhalten und bis auf weitere
Anordnung derMilitärregierung in Verwahrung zunehmen.

3. Vorbehaltlich anderweitiger Anordnung der Militär^
regierung wird die Fortführung des Betriebes von Post-
sparkassen und des Geldübermittlungs- und Scheckdienstes
der Reichspost durch die Bestimmungen dieses Artikels
nicht berührt, vorausgeseLt, daß dies nicht die Benutzung
eines vorübergehend eingestellten Dienstes erfordert.

4. Alle Beamten und Angestellten der Reichspost(mit
Ausnahme der auf Anordnung der Militärregierung vom
Dienst enthobenen) und alle nicht von der Reichspost be¬
schäftigten Personen, die auf dem Gebiete des Fernmelde-
wesens tätig sind, haben sich an ihrer bisherigen Arbeits-
stelle zum Dienst zu melden, bis sie von der Militär-
regierung andere Weisungen erhalten. Im Rahmen des
Paragraphen1 dieses Gesetzes sind die vorgenannten Per-
sonen für die unversehrte Erhaltung, Instandhaltung und
Instandsetzung aller Anlagen, Lager und Vorräte des
Nachrichtenwesens verantwortlich; sie sind ferner verant¬
wortlich für die unversehrte Erhaltung aller Meldungen,
Schriftstücke, Kontobücher und der sich hierauf beziehenden
Belege, sowie für die genaue Auskunfterteilung über alle
Telegrafen-, Fernschreib, und Fernsprechnetze(sowohl der
Funk- als auch der Drahtsysteme) unter gleichzeitiger
Angabe von Einzelheiten über zugehörige Einrichtungs-
gegenstände, schließlich für die Beschützung aller derartiger
Anlagen, Lager, Vorräte, Schriftstücke gegen Sabotage,
Beschädigung und Beseitigung, es sei denn ckuf Anord-
nung der Militärregierung.

Artikel ll
Privates Nachrichtenwesen

5. Alle Funksendegeräte, deren Teile Und Zubehör sind
gegen Empfangsbestätigung abzuliefern; alle Brieftauben
sind gemäß den von der Militärregierung in jeder Ort-
schaft veröffentlichten Bekanntmachungen gegen Empfangs¬
bestätigung abzuliefern oder anzumelden.

6. Wer Gegenstände und Einrichtungen besitzt, die in
eine der nachstehend aufgeführten Gruppen fallen und
nicht einen Teil des öffentlichen Verwaltungen gehörenden
Nachrichtenwesens bilden, hat dieselben gemäß den von
der Militärregierung in jeder Ortschaft veröffentlichten
Bekanntmachungenanzumelden:
o) Fernsprech, und Telegrafeneinrichtungen, einschließlich

Leitungen(mitAusnahme von Hochspannungsleitungen),
Mikrophone und Lautsprecheranlagen;

b) Elektrizitäts-, Prüf- und Meßapparate und Einrichtun-
gen (mit Ausnahme von Voltmetern, Amperemetern,
und anderen Instrumenten zur Einzelstrommessung):

c) Röhren (mit Ausnahme von solchen, die der Gleich-
richtung dienen) mit einer Anodenentladung von mehr
als 10 Watt;

ck) Einrichtungen und Apparate zur Hochfrequenzstrom,
erzeuguug mit einer Frequenz von mehr als 10 000
Herz(mit Ausnahme von superheterodynen Rundfunk»
empfängern), die als Teil einer Einrichtung oder eines

" IApparates oder selbständig benutztodergebraucht werden;
e) Rundfunkempfänger mit eingebauten Zwischenfrequenz^

oszillatoren und andere besondere Einrichtungen zum
Empfang von tonlosen Wellen;

k) Rundfunkempfänger, die besonders gebaut sind für den
Empfang jeder anderen Funksendung als der, die von
privatwirtschastlichen oder staatlichen Sendemausgehen,
wie zum Beispiel Verkehrsempfänger; -

g) alles, was dem Drahtfunk dient.
7. Die Militärregierung wird von Zeit zu Zeit durch

Bekanntmachungoder in anderer sachdienlicher Weise die
Abliefemng oder Anmeldung von anderen sich auf Nach¬
richtenwesen beziehenden Apparaten und Gegenständen
anordnen. Wer solche Apparate und Gegenstände besitzt,
hat diese, entsprechend den Weisungen der Militärregierung,
abzuliefern oder anzumelden.

Artikel Hl
Zensur

8. Jeder durch die Post beförderte Schriftwechsel, alle
auf diesem Wege beförderten privaten Schriftstücke und
Urkunden sowie alle Mitteilungeo mittels Fernsprecher,
Fernschreiber, Telegraph und Funkdienst müssen nach
Wiederaufnahme des entsprechenden Dienstes die Zensur-
bestimmungen der Militärregierung beachten und dürfen
nur auf de« , behördlich zugelassenen Wege übermittelt
werden. Mitteilungen, private Schriftstücke und Urkunden
im Besitz von reisenden Zivilpersonen sind ebenfalls dep
Zensur unterworfen.

9. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gültigen Be¬
stimmungen sind'die Zensurbestimmungen für die



Zivilbevölkerung in Deutschland unter der

HerrschaftderMilitärregierung (Abschriften dieser

Bestimmungen werden , soweit wie möglich , in jedem Post¬

amt ausliegen und im Amtsblatt der Militärregierung

veröffentlicht ). Diese Bestimmungen können von Zeit zu

-Zeit ergänzt oder abgeändert werden.
IS . Die Beamten und Angestellten der Reichspost haben

alle zweckdienlichen Schritte zu unternehmen , um die voll-

ständige Einhaltung der Zensurbestimmungen zu gewähr-

leisten und eine Umgehung der Zensur zu verhindern.

, Artikel IV
Strafen

11 . Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Le-

setzes wird nach Schuldigsprechung des Täters durch ein

Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen mit

jedergesetzlichen Strafe , einschließlich derTodesstrafe,bestraft.
Artikel V

Inkrafttreten

12 . Dieses abgeänderte Gesetz .tritt am Tage seiner

Verkündung in Kraft.

Im Aufträge der Militärregierung.

Dl« »»snnvr Im iLrsi» Lalse

Nach der Besetzung unseres Kreises durch die 1. fran¬

zösische Armee nahm der Kreiskommandant , Kommandant

Bo ulanger,  die politische Säuberung innerhalb der

Verwaltung persönlich in Angriff . Später berief er aus

den Männern des Antifaschistischen Vrrtrauensrats der

Stadt Talw einen Fünfer -Ausschuß , den Kreiso ?rtcauens --

rat , der mit der weiteren Durchführung der heute vor

- ihrem Abschluß stehenden Säuberungsaktion und anderen

früher vom Kreisrat versehenen Aufgaben betraut wurde.

Dem Kreisoertrauensrat gehören folgende Männer an:

Kurt Weinhold,  Karl Rebmann,  Dr . Erwin We-

ber,  Hans Ballmann,  Dr . Otto Gaupp  und Hanns

Vogts (Stellvertreter ).

Geprüft wurden durch den Herrn Kceiskommandanten

die Verwaltungen der Gemeinden Aichhalden , Altensteig,

Arnbach , Birkenfeld , Calmbach , Beuren , Egenhausen,

Gräfenhausen , Neuenbürg , Schömberg , Wart und Wenden.

Hierbei wurden in den Gemeinden Birkenfeld , Laimbach,

und Gräfenhausen neue Bürgermeister ernannt , in den

übrigen Gemeinden die seitherigen Ortsvorsteher in ihrem

Amt bestätigt . Die restlichen Gemeinden des Kreises war-

den vom Kreisoertrauensrat durchgeprüft . Der Kreisoer¬

trauensrat Calw , dessen Arbeit durch die Landesoecwaltung

Württemberg (die kommissarische Landesregierung ) wieder¬

holt als vorbildlich anerkannt worden ist, legte bei der

politischen Durchprüfung seinen Entscheidungen Richtlinien

zugrunde , die heute für das ganze Land Anwendung

finden . Der Kreiskommandant hat diese Richtlinien ge¬

billigt und entsprechend den Vorschlägen des Kreisorr-

trauensrates Amtsbestätigungen oder Enthebungen ver¬

fügt . In den einzelnen Gemeinden unseres Kreises befinden

sich heute folgende Männer als Mitglieder der Anti¬

faschistischen Vertrauensräte sowie als Bürgermeister und

deren Stellvertreter im Amt:

Kreisstadt Tal»

Vertrauensräte : Weinhold , Rebmann , Adolfs , Ball¬

mann , Bauer David , Dagne , Frick, Dr . Gaupp , Köhler

Fritz , Laich, Pfetsch , Riepp Wilhelm , Scheele , Bogts,

Wagner Emil , Dr . E. Weber ..

Bürgermeister Gähner  wurde in seinem Amt bestätigt.

1 . Stellvertreter des Bürgermeisters : Rebmann , Karl;

2 . Stellvertreter des Bürgermeisters : Wagner , Emil.

Stabtgeweiude Nagold
Vertrauensräte : Graf , Schäffer , Axt , Bcezing , Echle,

Frasch , Freithaler , Frau Frey , Harr , Häfele , Regele,

Stickel , Schill , Walz , Frau Wolf.

Der seitherige , um die Stadt sehr verdiente Bürger-

meister Maier  ist in den vorläufigen Ruhestand ge-

treten , versieht jedoch als kommissarischer Bürgermeister

die Gemeinde Emmingen weiter und stellt der Stadt

Nagold seine reichen Erfahrungen fernerhin zur Verfügung.

Zum Bürgermeister der Stadt Nagold wurde Dr . W o. l f

vorgeschlagen und gewählt.
1 . Stellvertreter des Bürgermeisters : Graf ; 2 . Stell¬

vertreter des Bürgermeisters : Schäffer.

ösksnntmaekungsn äsi ' slsstlieksn öeköncien äss Knsisss Lsln

llionstsitr ckss 6 . bä. Lai«
Do » Gouvernement MUtiatre, Detachement de Calw , be¬

findet sich nunmehr im Gebäude
Bahnhofstrabe  Nr . 36

in Calw . Wiederholt wird daraus ausmerksam gemacht, daß

es zwecklos st, oh« bestellt zu sein, persönlich oorzusprechea.

Eingaben find schriftlich zu machen.',

l- sbonsmittolsbgsb » sn ängsiiänlgo ,

cksr Sssstrungstrupps
Aus Weisung de» Gouvernement Millta 're dr EAw mache

ich dt« Inhaber der LtuzrlhaaLelsgeschüste nachdrücklichdarauf

aufmerksam, daß Lebensmittel an Angehörige der Vesatzaugs-

trupp« nur bet Vorlage einer entsprechenden Beschrlalguag

d » Soaverutmeal Militaire de Talw abgegeben werden dürfen.

filots cks Lsrvies ' Urgsnti

laut Kessortissant kiorvsgien 5us «ioir et Oanois ciolt

se presenter imrneciiaternent au buresu ciss P.O.K.V.

(Qouvernement dfiilitnste) Lai« pour y «tre recenre/
t-e Lentrs <1o Kapstriement

cie Lsl«

Vororcknung
All« Norweger , Schweden und Dänen haben sich zur Er¬

fassung unverzüglich aus dem Geschäftszimmer des P .D.R .D.

(Vouoememeot Militaire ) Talw za melde» .
Da» RülLfShruugsbäro.

-tnmoiriung von l̂ orriorungsn
gogsn die Ovutseb » V/ski-mnvkt

Sorderaoge » au» Verträge », Lieferung»» und Leistungen

gegen die Deutsche Wehrmach», OT , den RAV , Boltrssturm

usw. sind sofort  über die Bürgermeister bei mir Fiuzuretche» .

Die Bürgermeister aehmea dazu Stellung in der Annahme,

di« betreffend« Gemetud« werd« selbst lwfteatraguagspstichtig.

Tal» , denl. August 1945. Der Laadrat.

Ksioksbanknotsn -Vsrüstsntlietiung

Mit Sstiehmtguug der Militärregierung wird mitgeteiü:

Dt« Retchrdankaoteu zu NM 1 üüü .— vom 22 . 2. 38
NM 100 .— vom 24 . 6. 3S

. RM 20 .— vom 16 . 6. 3S

stadnoch Sichtaufgeruseu, st« stad weiterhin gesetzliche»



Zahluogsmiitel und muffm Überall la Zahlung genommen
werden. Er handclt sich bri diesen Scheinen um dir mit einem
Hakenkreuz in der Mitte. Reichsbauk.

..Lslrbui'gsi'" diotgsick
Das Gouvernement Milltaired» Württemberg, Dslachement

de Talw, teilt mit, daß die photographischen Beroirisälligungen
von Rrichsbankuot« über RM S.—. lo .—, Sl).— und
AM 100.—, welche die Reichsbauk in Salzburg als Notgeld
ausgegebea hat, mit Wirkung vom 5. S. 45 aus dem Ver¬
kehr gezogen werden.

L» handelt sich hierbei um:
. Wert Buchst. ' Nummer

RM 5.— O ' 13 663 932
RM 10.- 8 02 776 733
RM 5d.— 06 647 727
RM lOO.— 7 7 396 475

ausgab » von f̂ oioksbsnknotsn in voroinssobten/ ûs-
tüki'llng

Auf Grund des 8 20 Abs. 2 des Gesetzes über die
Deutsche Reichsbank vom 15. Juni 1939 werden die zur
Zeit gültigen Reichsbanknoten zu 10 und 20 RM vom
22. Februar 1929, zu 50 RM vom 30. März 1933 und

100 RM vom 24.Juni 1935 auch in einer vereinfachten
Ausführung in den Verkehr gegeben.

Die neuen Reichsbanknoten entsprechen in ihrer Größe
und textlichen Ausstattung sowie hinsichtlich des Faser-
streifens den jetzt in Umlauf befindlichen Reichsbanknoten.
Die Kopfwasserzeichen sind durch folgende Längswasser¬
zeichen in der ungefähren Breite des linken Schaurandes

Kohlrabi, Gr. 00, Uberg cm 8 . . . . . II Rps. je Stück
» Sr . 0, über 8 cm Durchm. . . . . 9 . , ,
. Ĝr. I, über 7 cm Durchm. 7 . , ,
. Sr . Il, 5—7 cm Durchm. 5 » ,
„ Sr .III. 2—5 cm Durchm. 3 ,. .. ..
n ausgerifln» War« . 12, , , kg

Karotte», 10 Stück lm Bund (Pariseru.vleetel-
lange Sorten: Mtadeft-Durchm. 2 cm) S „ „ Bund

Karotte», ohu« Laub . . 5 , . V, kg
Rote Rüben. . 5, , „
Blume»bohl, Sr . 00, über 40 cm Auflage-Darchm. 63 , . Stück

„ Ge. 0, über 32 cm Auslage-Durchm. 44 „ „ „
, Sr . I, 26—32 cm Auslage-Durchm. 33 . , ,

' , Gr. II. 20—26 cm Auslage-Durchm. 25 , , „
, Sr . Ill, 15—20 cm Buslagr-Durchm. 20 „ „ _
, Sr .IV, 10—15 cm Auslage-Durchm. lS ,. „ „
, Gr. X 5—10 cm Auslage-Durchm. 6 „ „ „

Blumenkohl,beim Verkauf nach Gewicht, höch¬
sten, 3 Blattkränz«, Deckblätter gestutzt:
SllteklatteL . 23 kg
SüteklaffeS . . . ,. 17 .. .. .. ..

Buschbohnen, grün . . 18 ..
„ Wach» . 19 „ „ „

Stangenbohnen, grün . 22
,, Wach» „ . - - . 23 », „ „ „

(Pflück-) Erbse», grün . 14 ,.
Tomaten . 20 „
Wlrstng . 5,5 ,, ,, ,, ,,
Srühweitzkohl . 4.5 . . „
Irllhrotkohl. 7 . . ,,
Mangold . 10 .
Spinat . II .. .. .. ..
Zwiebel . . . , . 10 .. .. .. ..
Kürbisse . . . . . . ' .3 . . . ,
Pfifferlinge(Sammlerpreis) . 45 , , , ,
Steinpilze(Sammle,priich . 40,,,.

Talw, den 13. Aug. 1945, Der Landrat —Prrisbehürde. —

ersetzt worden:
„Tulpenmuster" bei der Reichsbanknotr zu 10 RM.
^Ringmäander" bei der Reichsbanknote zu 20 RM.
„Eichelblätter" bei der Reichsbanknote zu 50 RM und
„Blütenkette" bei der Reichsbanknote zu 100 RM.

-Der Ausfertigungs-Kontroll-Stempelund derKennbuch-
stabe wurden weggelaffen. Ebenso sind die Nummern auf
der Rückseite der Noten weggefallen: Die Druckausführung
wurde vereinfacht. Reichsbauk.

Obst - unck Oomüssproiso
DI« Srzeugerhöchstpr «ise  betragen la d« Zeit vom

20. August bi» IO. September IS45:
Brombeeren(Sammleiprei») . 50 Rps. je ' /, kg
Pst,siche, Sr. I. überS cm Durchm,ff» . . . 45

„ Sr . II . . . H . . 35 ., ,,
Pflaumen. Zwetschgen. Mirabellen n. Renekloden

Pcetigruppr I
. Il
. M
'

Kopfsalat, Mindestgewicht 200 ge. . 8
.. .. . 300 gr. . . "

Kopfsalat, nach« rötze sori.. Mtadestgew. 150 gr.
>„ ansorttert und leicht« Ware . . . .

Sndivi». Livhe l. Mindestgewicht 400 gr. . .
Sivtze ll. .. 300 gr.

26
22
38
16
10

S ..
12 Rps
7 ..

se Stück

i« V. kg

Stück"

Rettiche, 5 Stück tm Bond . . . . . . 6 —il ,
. Sr . I. Mindest-Li 7 cm . w .
. Sr . II. Mlndeft-G 5 cm . 7 .
, « r. UI, Mindest-Ll 4 cm . 3 .
„ ohne Laad. SUIekl. nach Srühen sort. 5 ..
„ . S. unsortlert« Ware 3 „

lacken (Sewächrhau»- uad Kastenwar,) . . 20 .,
„ (Sretlaudwore) . . . . . 10 .,

isfig- und Salzgurken. 3— 6 cm Länge . . 23.5 ..
.. 6- 9 cm .. . . - 14,5,.

.. 9- 15 cm . 12.5 ..
15—22 cm „ . . . 9 „

je Bund
. Stück

kg

8neis» Osutsoksr Loworkseirsflsbuncl
Sorii-Kivsreeoitung Lsl«

Bekaanlmachoag!
Beirr Kriegsbeschädigte « ob -Hinterbliebene

Der Sewerkschastsbund Calw hat für Kriegsbeschädigte
rin« Ausknostsstellr geschaffen, in der die Opfer des Kriege»
noeotgeltlich Auskunft tu allen Sragea erhalten. Die Speech»
stunde» finden jede« Dienitag and Freitag voa 18—20
Uhr in den Geschäftsräume» der Gewerkschast, Marktplatz2
t- au» Schütz) 1 Trepp« hoch, statt. Dag »e.>

Di« Zeottalftellr de» Arbeitsausschusses Grob-Stuttgart gibt
folgende Richtlinien:

1. Wahl von Betriebsräte«
3n ollen Betrieb« müsse» auf drmokratischer Grundlage

provisorische Betriebsoertreier(Betriebsräte) gewählt werden.
a) bi» za 20 Beschäftigten— 1 Betrirbsobmonu
b) , ^ 100 , — 3 B«tri«b»räte
ch » » 200 » 6 ,
ck) . . '400 . — 7
ch ausderellMÜttwird derBetrtebsratsoorsitzeuü«gewählt.

2. Aosralluug de» NaztSnras mit Stampf nab Stiel
») Razi-Llemeute, den« Korruptioassälle uachzuweffm sind,

mid solche, die grgm Aotiaozisten und ausländische Arbeiter
und Gesäugen« tätig war« oder fl«der Gestapo auslirferten.
sind im Betrieb untragbar uad mutz der« Entlassung
durchgesetzt werde».

b) Nazi-Elemente, dir auf Gmad ihrer Nazitätlgkelt sich höhere
Posten ergaunert« , stob zurllckzuoersetzeu.

ch Alle von den Nazi» politisch und religiös Demaßregelten
müssen in Ihrem Betrieb wieder ausgenommen werdrn.

ck) Bei Wledereiostellung können in erster Linie nur Auttaa-
zisten in Trag« kommen(stehe unter , G").

ch Einstellung« dürfen nur über das Arbeitsamt getätigt wrrden.



j ) Allen Stammarbeitern soll (außera und b) ihr Arbeit,,
platz gesichert werden.

g) Nazisteo dürfen keine Betriebs- oder Giwerkschastrfuuk-
tiooen ausüben.

Die Vorschrift der Militärregierung lautet  unter ,G"
Bei Vornahme von Zuweisungen wird das Arbeitsamt

oder die Arbeitsamt-Zweigstelle di« Geeignetheit und Durch,
bilduag der Personen für die Arbeit in Betracht ziehen und
nicht nach Rasse, Glaubensbekenntnis, Staatsangehörigkeit,
politischer Ansicht oder Sewerkschastszugehürigkettunterscheide»,
ausgenommen wie folgt:
1. DlejtnIgenPersouen, die wegen anttuazistischer Ueberzeugung

oder Tätigkeit ihrer Arbeit beraub» worden sind, und all«
verdrängten sremden Arbeiter sollen eine besondere Bevor¬
zugung in der Zuweisung haben.

2. Nazi-Elemente. welch« durch die BerbUndeten-Behörden
sestgefiellt und listenmäßig ersaßt worden sind, sollen erst
dann zur Arbeit zugeteilt werden, nachdem all«quallsazierlen
Nicht-Nazis, welche beim Arbeitsamt eingetragen' sind, in
Beschäftigung plaziert stad. In Keinem Lall dürfen Nazi-
Element« sür Arbeit an MUitärprosekten oder wichtiger
überwachender Natur oder solch anderer durch die ver¬
bündeten Truppen de,eicharten Stellungen eingestellt werden.

S. Betrieb»- t»»d Arbeitsaufnahme
1. Unsere zerrüttet« und zerstört«Wirtschaft kann keinen Lehr-

laus zulasseu. Alle Arbeitskräfte müssen wieder in Einsatz
kommen.

2. Aus Anweisung der Alliierten Militärregierung darf:
a)  die regelmäßige Arbeitszeit von 48 Stunden nicht über¬

schritten werden: »
b) die Löhne und Sehälter dürfen nicht geändert werden

auch sür Wlederiustaudsetzungsarbtiten gilt die seitherig,
Loharrgeluug.

4. Lehrlingsausbildung
Di«Berufsausbildung ist fördernd und tatkräftig zu unter¬

stützen. Der Wiederaufbau der Lehrltugrabteilangeu ist vor-
zuurhmen. Nazis können und dürfen als Ausbilder nicht in
Trag« kommen.
Lntoiiung van ^rivstuntarrickt

Durch Bersügung de» Herrn Kommandanten des Gouverne-
ment Militaire Detachement de Lalw ist dem Kretsoeitraaens-
rat Calw da» Recht der Genehmigung von Privatunterricht

erteüt worden. Lehrkräfte, die Privatunterricht erteilen wollen,
wenden sich an die Sachoertreter de» Kreisontcaueusrates.
Sprechzeit : Montag , g— ll  Uhr auf dem Land,
rat »amt (Alte » Amtsgericht) Zimmer 32. Erteilung vor,
Privatunterricht ohne Genehmigung ist nicht statthast.

Der Kreisoerlrauensrat-
Ki-snkonvvi-sickni-ung
d,p rum Wski-disnst Llnbse-utsnsn und dsi- Xi-l«a»kint»i-btl»b»n«n

Es ist nicht damit zu rechnen, daß dt«Kr-mkenveisicherungs-
beiträg« sür dr« zum Wehrdienst Einberufenen und sür die
Kriegshinterbliebenenauch weiterhin au» Reichsmlltetn bezahlt
werden. Den Ehefrauen der Einberufenen wird daher empfohlen»
sür ihre Ehemänner die freiwillige Weiteroersicherung zu be¬
antragen. Das gleiche gilt für die Kriegshinterbliebenen. Bc!»
tragshöhe ab tü. April lS4S «ialchließlich für Jamilieuhilse
monatlich RM S.2S. Die zurückgekehrtea Einberufenen, die
In keinem Arbeitsoerhältalsstehen, stad ebenfalls berechtigt»
sich bet der Krankenkasse vom Lag ihrer Entlassung au» de«
Wehrdienst au freiwillig wrlterzuoerficher». Der Antrag muß.
aber unverzüglich gestellt werden.

Den 28. Juli 1045.
Dt« Allgemeiue OrtskraukeukaffeLaln»

Nagold uud Neueubürg

Allgem. Ortskrankrukafsef. d. Kaffeubezirks,Nagoll>
Der Kassenschalter der VerwaltungsstelleAlteusteig— Erd¬

geschoß de« Nathause» — ist ab Montag,  den 20. August
1945 nur vormittag»  von 8—12.30 Uhr. Samstags
oouH—l3Uhr geöffnet. Nachmittag»ist der Schalter geschloffen.

Nagold, denn. 8. lS4S. Der Leiter: Lenz
Derw.-Amtmann.

SGleGNMmGalkung « «
«1«« Sllrg »rm«l»t«r» Ltseit
1. Wiederholt weise ich daraus hin, daß jegliche Abgabe von

Vollmilch durch die Landwirte ab Stall grundsätzlich ver¬
boten ist.

2. Lehrstehende Wohnungen und Zimmer sind unverzüglich
auf dem Rathau» Zimmer Nr. 2 oder ll zu meiden.1

3.  Ltbeusmiltelkarteuausgabr am Montag,den 20.August
Zelle1 um.14 Uhr, Zelle2 um 15 Uhr, Zell« 3 um
16 Uhr. Dorf am Dienstag, 2l. August um ll Uhr»
Alteusteig»14. Aug. 1945. Der Bürgermeister.

Kt»tt XvNvnI
lkee sm 12. ttugurt voll-

rogene Vermskiung geben
bekannt

Or. v/oilgong
Xaumanns

Qertruci tisumannsgvdI.UK
/litensteig, 14. /lugurt IS4S

Junger Manu
(21 Jahre alt), von Beruf
Schneider, sucht in seinem
oder einem anderen Berus
Arbeit. Zu « fragen Inder
Geschäftsstelle des Schwarz,
waldvrrlag».

Huto -Lpvnslsr
V. lleaneklv, ^ ltenaloig
Volbergasse SS7
ewpüedlt »Ick lür Ksrv »»erie-
I4eli»lllertigusg und kepsrs-
tueeo jeder ^ rt.

- Suche sür sofort tüchtigen

Pferdeknecht
Inbob Neuischl,r
Ueberberg
Für gesunden uud aufge¬
weckten 14 jährigen'

Jungen
wird in einem kaodwirt-
schastllchrn BekKb Arbeit
gesucht. Zu erfragen in der
Glschätsstelle des Schwarz-
wald-Verlag».

Mann
40 er. kausm. gebildet, sucht
Stelle in landw. Betrieb,
(Hos oder ähnl.) mit schrist-
lichen(Büro-)und leichteren
körperlichen Arbeiten. Ange-
bote unter Nr. 234 an dl«
Geschäftsstelle de»Schwarz-
wold-Derlags.

Ordentliche» . "
Mädchen

sür Hau» und kleine Land,
Wirtschaft sofort gesucht

Dünschuadel zum »Adler"
«lleusteig_ '

Gesucht  wird sür tags¬
über zuverlässige»

MSdchen
sür Küche und Haushalt
Pnhlke, Gartenstr. 83
Aeußerft tücht'ger, fleißiger,
oorwärtsstrebender

Feinmechaniker
mit Meisterprüfung sucht
Stell«  in Radio- u. Elek-
trotechaik(auch Schwach,
ström), cot. nach auswärt».

Angebote unter Nr. 228 an di«,
Geschäftsstelle dr» Schwarz-
waldoerlag».

Mädchen
gesucht für Haushalt und
Landwirtschaft

3oh. Georg Frey,Landwirt
Euzklösterle
Kirchliche Rachrichteu
Sonntag,19.Aug.Gottesdienst'

9.30 Uhr.10.30 Uhr Taufen.
Mittwoch, 20 Uhr männliche^

- Srmetndejugeod im Ge¬
meindehaus. Donnerstagn
19.30 Uhr eo.Mädchenkret».

Grvmbachr  9 .30 Uhr Sot-
tesdienst, l0.30Ktnd«rktrche

Methodifteugem,lud«
Sonotag9.30 Predigt, ll
S.-Schule. Mittwoch 20.15-
Bibel- und Sebrtftund«.

Kath. Gottesdienst
Sonntag, 19. Aug.: 10 Uhr..

Herausgeber: Schwarzwaldoerlag Alleasteig
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